
Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

Jahreswechsel 2011 / 2012
Wichtige Hinweise zu den Banköffnungszeiten
und für einen termingerechten Zahlungsverkehr



Öffnungszeiten
Unsere Geschäftsstellen bleiben am Montag, 26. Dezember 2011 und am Montag, 2. Januar 2012 
geschlossen. Am Freitag, 23. Dezember 2011 und am Freitag, 30. Dezember 2011 sind wir zu den 
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.

Telefonische Erreichbarkeit Service Center 
Auch über den Jahreswechsel erreichen Sie uns werktags von 7.30 bis 20 Uhr über die Nummer
0844 11 44 11. 

Verfügbarkeit der Bancomaten
Bancomatbezüge können über die Feiertage ohne Einschränkungen getätigt werden. 

Einreichungsfrist für Zahlungsaufträge
In den letzten Tagen des Jahres fallen erfahrungsgemäss grosse Mengen an Zahlungsaufträgen an. 
Damit wir diese noch 2011 ausführen können, müssen Ihre Vergütungsaufträge spätestens 
am Mittwoch, 28. Dezember 2011 in Uznach eintreffen. Letztmögliches Ausführungsdatum ist 
Freitag, 30. Dezember 2011.

Linthbanking
Die bis am Freitag, 30. Dezember 2011 um 11.30 Uhr an uns übermittelten Zahlungen werden
noch im alten Jahr verarbeitet. Später eintreffende Zahlungen werden erst ab 3. Januar 2012 
verarbeitet.

Devisenhandel
Der letzte Valutatag (Freitag, 30. Dezember 2011) im Devisenhandel wird für Kassageschäfte am 
Mittwoch, 28. Dezember 2011 gehandelt.

Einzahlungen Säule 3a
Der Maximalbetrag 2011 beträgt CHF 6‘682 für Vorsorgenehmer, die in einer Pensionskasse versi-
chert sind. Für Personen, die in keiner Pensionskasse versichert sind, entspricht der Maximalbetrag 
20 Prozent des jährlichen Erwerbseinkommens resp. maximal CHF 33‘408. Falls Sie das gesetzliche 
Maximum noch nicht erreicht haben, beachten Sie bitte die beschriebene «Einreichungsfrist für 
Zahlungsaufträge».
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